
Als Finnlands Staatsminister Rafa-
el Erich im Jahr 1920 in Marie-
hamn das Selbstverwaltungsge-

setz präsentierte, verließen die Vertre-
ter der Ålandinseln die Sitzung. Die
Ålander akzeptierten das Selbstverwal-
tungsgesetz nicht. Sie wollten mit einer
Volksabstimmung selbst über ihre
Staatszugehörigkeit bestimmen. Ein
Jahr später einigten sich die Vertreter
Ålands, Finnlands und Schwedens
nach Intervention des Völkerbunds auf
einen Kompromiss, der die Autonomie
Ålands garantierte. Der Auszug der
Ålander im Jahr 1920 ist Bestandteil
eines Wandgemäldes des Künstlers Ta-
ge Wilén im Parlamentsgebäude in
Mariehamn, der Hauptstadt Ålands. 

Die 26.650 Bewohner zählenden
Ålandinseln gehören zu Finnland, die
Bewohner sprechen aber schwedisch
und auch die Kultur ist schwedisch ge-
prägt. Dass Åland heute zu Finnland

gehört, ist eine Folge des Kriegs von
1808/09. Die schwedischen Truppen
verloren gegen das Heer Napoleons
und seiner Verbündeten; daraufhin
wurden Åland und das damals zum
Königreich Schweden gehörende Finn-
land im Friedensvertrag von Fredriks-
hamn Russland zugeschlagen. Åland
wurde dadurch ein Teil des vom russi-
schen Zaren abhängigen Großfürsten-
tums Finnland.

Als sich Zerfall des Zarentums ab-
zeichnete, beschlossen im August 1917
Vertreter aller åländischer Gemeinden,
auf eine Wiedervereinigung mit
Schweden hinzuwirken. Im Dezember
1917 erklärte sich Finnland zu einer
selbstständigen Republik, in dem es
auf das Selbstbestimmungsrecht der
Völker pochte. Finnland war nicht be-
reit, Åland an Schweden zurückzuge-
ben, gestattete aber der Inselgruppe ei-
ne gewisse Selbstverwaltung für innere

Angelegenheiten. Das finnische Parla-
ment erließ 1920 ein Selbstverwal-
tungsgesetz; für die Åländer gingen die
Rechte aber nicht weit genug. Im Juni
1921 entschied der Völkerbund, dass
Åland weiterhin bei Finnland bleibt;
die finnische Regierung musste den
Bewohnern der Ålandinseln ihre
schwedische Sprache, Kultur und loka-
le Sitten garantieren. Im Herbst 1921
unterzeichneten zehn Staaten eine
Konvention über die Demilitarisierung
und Neutralität Ålands. 1922 gab es die
ersten Wahlen, am 9. Juni 1922 tagte
das neue Parlament zum ersten Mal.
Der 9. Juni wird seitdem als Ålands
„Tag der Selbstverwaltung“ gefeiert.

Selbstverwaltung. Das in der finni-
schen Verfassung verankerte und in-
zwischen mehrmals geänderte Gesetz
über die Selbstverwaltung gesteht
Åland die Autonomie unter anderem in
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Die autonome Region Åland besteht aus 6.500 Inseln und Schären (kleine, felsige Inseln) und hat 26.650 Bewohner.

Musterautonomie Åland
Die zu Finnland gehörenden Åland-Inseln, deren Bewohner schwedisch sprechen, gelten als 

Musterbeispiel für eine autonome Region und für den Umgang mit einer Minderheit. 



folgenden Bereichen zu:
• Unterricht und Kultur,
• Gesundheits- und Krankenwesen,
• Förderung der Wirtschaft,
• Verkehrswesen,
• Kommunalverwaltung,
• Polizeiwesen.

In diesen Bereichen erlässt das Par-
lament eigene Gesetze. In jenen Berei-
chen, in denen das Parlament von
Åland keine gesetzgeberischen Befug-
nisse hat, gelten die finnischen Geset-
ze; das betrifft vor allem die Zollver-
waltung, das Strafrecht und das Ge-
richtswesen, den größten Teil des Zi-
vilrechts und die Außenbeziehungen.
Als Interessensvertreter sitzt ein Abge-
ordneter aus Åland im finnischen Par-
lament. Åland unterscheidet sich von
den meisten anderen autonomen Re-
gionen in Europa dadurch, dass die Au-
tonomie schon seit langer Zeit besteht
und dass sie ohne bewaffneten Konflikt
zustande gekommen ist.

Das Parlament („Lagting“) besteht
aus 30 Abgeordneten, alle vier Jahre
wird gewählt. Voraussetzungen für das
aktive und passive Wahlrecht sind ein
Mindestalter von 18 Jahren und das
ålandische Heimatrecht, das man mit
Geburt erwirbt, wenn ein Elternteil das
Heimatrecht besitzt. Zuwanderer kön-
nen frühestens nach fünf Jahren Auf-
enthalt das Heimatrecht beantragen.
Diese Regionsstaatsbürgerschaft be-
rechtigt auch zum Grunderwerb und
zur Ausübung eines Gewerbes auf
Åland. Bei Letzterem gibt es Ausnah-
men. Wer Åland verlässt und länger als
fünf Jahre fernbleibt, verliert das Hei-
matrecht; ebenso, wer die finnische
Staatsbürgerschaft verliert.

Die wichtigsten Aufgaben des Par-
laments sind die Gesetzgebung und das
Erstellen des Budgets. Im Parlament
werden auch Initiativen des finnischen
Parlaments behandelt, wenn sie Inter-
essen von Åland betreffen. Vorschläge
und Anträge an das Parlament erfolgen
entweder von der Provinzialregierung
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Zweisprachiges Finnland
50 der 445 Millionen Menschen in

der Europäischen Union sprechen ei-
ne andere Sprache als die erste offizi-
elle Sprache des Landes, in dem sie
wohnen. Fast 290.000 der 5,1 Millio-
nen finnischen Staatsbürger haben
Schwedisch als Muttersprache; das
entspricht einem Anteil von 5,6 Pro-
zent an der Gesamtbevölkerung.

Die Küstenregionen Uusimaa (Ny-
land), Turunmaa (Åboland), Pohjan-
maa (Österbotten) sowie die Ålandin-
seln gehören zwar zu Finnland, die
Bewohner sprechen aber schwedisch.

Ein Großteil dieser Gebiete wurde
vom 12. bis zum 14. Jahrhundert von
schwedischen Zuwanderern besiedelt.
Mitte des 12. Jahrhunderts begann
Schweden, das finnische Territorium
zu erobern;
Finnland gehörte
bis zu Beginn
des 19. Jahrhun-
derts zum Kö-
nigreich Schwe-
den, ab 1581 als
Großherzogtum.
1809 wurde
Finnland als au-
tonomes
Großfürstentum
dem russischen Zarenreich zugeschla-
gen. Schwedisch war aber weiterhin
dominierende Sprache in der Verwal-
tung und im Bildungswesen. 1863
wurde Finnisch als offizielle Sprache
dem Schwedischen gleichgestellt.
Nach dem Niedergang des Zaren im
Jahr 1917 wurde Finnland unabhän-
gig. In der Verfassung von 1919 wur-
den Finnisch und Schwedisch als Na-
tionalsprachen festgeschrieben. Für
die Ålandinseln wurde eine Sonderre-
gelung geschaffen, deren Grundpfei-
ler die Selbstverwaltung und eine ein-
zige Sprache sind – nämlich Schwe-
disch.

Die im März 2000 in Kraft getrete-
ne finnische Verfassung sieht wie die
vorherige Verfassung Finnisch und
Schwedisch als offizielle Landesspra-
chen vor. Gesetze, Verordnungen und
andere wichtige Dokumente liegen in
beiden Sprachen auf.

Nach dem neuen Sprachengesetz,
das am 1. Jänner 2004 in Kraft getre-
ten ist, können schwedisch sprechen-

de Finnen im Umgang mit Behörden
und Gerichten ihre Muttersprache ver-
wenden. Eine Gemeinde wird offiziell
zweisprachig, wenn mindestens acht
Prozent oder 3.000 Bewohner Schwe-
disch als Muttersprache angeben. Um
eine zweisprachige Gemeinde zu ei-
ner einsprachigen zu erklären, muss
der Anteil der Minderheit auf unter
sechs Prozent gefallen sein. Für die
Einhaltung der Rechte der Minderheit
ist das Justizministerium zuständig.

In rund 300 Grundschulen werden
die Kinder von der ersten bis neunten
Klasse in schwedischer Sprache un-
terrichtet. In weiterführenden Schulen
wird schwedischsprachiger Unterricht
angeboten. Dazu kommen zwei ein-
sprachig schwedische Universitäten,
die Åbo Akademie und die schwedi-
sche Wirtschaftsuniversität Hanken

sowie mehrere
zweisprachige
Universitäten,
darunter die
Universität Hel-
sinki, die techni-
sche Universität
Helsinki und die
Theaterhoch-
schule. Im
„Land der tau-
send Seen“ er-

scheinen elf schwedischsprachige Ta-
geszeitungen. Die größte Zeitung, das
„Hufvudstadsbladet“, hat eine Aufla-
ge von 52.000 Exemplaren. Der finni-
sche Rundfunk hat eine eigene schwe-
dische Abteilung, die Radioprogram-
me auf zwei Kanälen gestaltet. Auch
regionale Kabel-TV-Sender produzie-
ren Beiträge auf Schwedisch. 

16 der 200 Abgeordneten im finni-
schen Parlament haben Schwedisch
als Muttersprache. Die bürgerliche
Schwedische Volkspartei errang bei
den letzten Parlamentswahlen (2003)
acht Mandate.

Selbstverständlich ist auch die Po-
lizei zweisprachig. Die Streifenwagen
tragen auf der rechten Wagenseite das
finnische „Poliisi“ und links das
schwedische „Polis“. Beide Begriffe
finden sich auch auf dem Blaulicht-
balken am Dach der Streifenautos,
vorne finnisch, hinten schwedisch.
Die Schilder der Polizeiinspektionen
und die Formulare sind ebenfalls
zweisprachig.

F I N N I S C H  U N D  S C H W E D I S C H

Polizeiautos in Finnland: Zweisprachige
Aufschriften.

Åland hat eigene Autokennzeichen.



(40 bis 50 pro Jahr), von einzelnen Ab-
geordneten oder vom finnischen Präsi-
denten. Schließt Finnland ein Abkom-
men mit einem anderen Staat ab, muss
das Abkommen auch vom åländischen
Parlament genehmigt werden, wenn
dadurch die Selbstbestimmungsinteres-
sen berührt werden. So musste der Bei-
tritt Finnlands zur Europäischen Union
– 1995 gemeinsam mit Schweden und
Österreich – auch vom Lagting geneh-
migt werden. 

Die Vorschläge bzw. Anträge wer-
den einem der sechs Parlamentsaus-
schüsse zugeteilt. Im Gesetzesaus-
schuss werden jene Angelegenheiten
behandelt, die mit der Selbstverwal-
tung zusammenhängen, etwa Verkehr,
Gemeindegesetzgebung und Polizei.
Dieser Ausschuss beschäftigt sich auch
mit den internationalen Verträgen. Der
Wirtschaftsausschuss ist unter anderem
zuständig für Angelegenheiten der
Landwirtschaft, Industrie, Gemeinde-
steuer, regionale Förderung, Jagd und
Fischerei. In den Zuständigkeitsbereich
des Kulturausschusses fallen unter an-
derem die Bereiche Schulbildung, Kul-
tur, Bibliothekswesen, Denkmalpflege,

Rundfunk und Fernsehen. Die Mitglie-
der des Finanzausschusses behandeln
vorwiegend die Bereiche Haushalt und
Finanzen. Im Sozial- und Umweltaus-
schuss werden Fragen des Sozial- und
Gesundheitswesen, des Naturschutzes,
des Bau- und Wohnungswesens und
des Wassers behandelt. Im Großen
Ausschuss werden Gesetzesvorschläge

überprüft, die bereits in einem der Aus-
schüsse behandelt wurden und die erste
Lesung in der Plenarsitzung passiert
haben. Die Weiterleitung muss von
mindestens acht Abgeordneten bean-
tragt wurden. Der Große Ausschuss be-
steht aus zehn, die anderen Ausschüsse
aus fünf Mitgliedern. Die Ausschuss-
mitglieder werden für die gesamte Pe-
riode von vier Jahren gewählt.

Das Präsidium besteht aus dem Par-
lamentspräsidenten und zwei stellver-
tretenden Präsidenten. Weitere Institu-
tionen im Parlament sind die Präsiden-
tenkonferenz (Präsidium und Aus-
schussvorsitzende), die Kanzleikom-
mission (zuständig für Haushalt und
Personalangelegenheiten) und die
selbstverwaltungspolitische Kommissi-
on, die aus dem Parlamentspräsidenten
und vier Abgeordneten besteht. Die
Kommission ist zuständig für die Bera-
tung und Überwachung wichtiger
selbstverwaltungspolitischer und allge-
meiner EU-Angelegenheiten. 

Die stärksten Fraktionen im Parla-
ment sind derzeit die Zentrumspartei
(Åländsk Center) und die Liberalen
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Parlament („Lagting“) in der åländischen Hauptstadt Mariehamn: Die åländischen Parteien sind unabhängig von den 
politischen finnischen Parteien.

Regierungschef Roger Nordlund.



(Liberalerna på
Åland) mit je sie-
ben Mandaten; die
Sozialdemokraten
(Ålands Socialde-
mokrater) kommen
auf sechs und die
Konservativen (Fri-
sinnad Samverkan)
auf vier Mandate.
Die restlichen sechs
der 30 Abgeordne-
tensitze entfallen
auf die Unabhängigen (Obundna), die
Zukunftspartei (Ålands Framtid) und
die Fortschrittspartei. „Die åländischen
Parteien sind unabhängig von den poli-
tischen finnischen Parteien“, sagt Re-
gierungschef Roger Nordlund von der
Zentrumspartei. „Natürlich gibt es poli-
tische Auseinandersetzungen, meist
sind es persönliche Motive, die zu
Streitereien führen“, betont Nordlund. 

„Die meisten Funktionen im Parla-
ment werden rein proportional be-
setzt“, erläutert der langjährige Gene-
ralsekretär des Parlaments, Lars Ing-
mar Johannsson. Für die Arbeit in den
Fraktionskanzleien stehen heuer
215.000 Euro zur Verfügung. Die Ab-
geordneten erhalten ein monatliches
Honorar von ca. 2.800 Euro. Dazu
kommen Spesen. Ersetzt werden auch
Reisekosten und die Miete für jene Ab-
geordneten, eine Zweitwohnung mie-
ten müssen.

Das „Parlamentsjahr“ wird am 1.
November vom Regierungspräsidenten
eröffnet. Das Präsidium wird jedes Jahr
neu gewählt. Die Herbstsitzung dauert
bis 20. Jänner; die Frühjahrssitzung
vom 1. März bis 30. April.

Ein vom Lagting beschlossenes Ge-
setz wird der finnischen Präsidentin zu-
gesandt; sie hat ein Vetorecht, wenn
das Lagting seine Befugnisse über-
schreitet oder wenn das Gesetz die in-
nere oder äußere Sicherheit Finnlands
gefährdet. Einsprüche gründen sich auf
Gutachten der Ålandsdelegation und
manchmal des Obersten Gerichtshofs.
Die Mitglieder der Ålandsdelegation
werden je zur Hälfte von der finni-
schen Regierung und vom åländischen
Parlament ausgewählt. Die Ålandsdele-
gation kontrolliert auch, dass Åland
das Recht zur wirtschaftlichen Selbst-
verwaltung nicht überschreitet. 

Regierung. Das Parlament ernennt
die Regierung („Landskapsregering“),
die aus höchstens acht Mitgliedern be-
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Abzeichen der
autonomen
Polizei Ålands.
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steht. Auf Vorschlag des Parlaments-
präsidenten wählt das Lagting zunächst
einen Kandidaten für die Funktion des
„Landrats“ (Vorsitzender), der inner-
halb von 21 Tagen eine neue Regie-
rung bilden muss. Gelingt ihm das
nicht, wird ein neuer Landratskandidat
gewählt. „Bei diesen Verhandlungen
wird immer versucht, eine möglichst
breite Zustimmung zu finden“, erläu-
tert Generalsekretär Johannsson. „Die
Regierung basiert auf einer möglichst
breiten Mehrheitsbasis; eine Minder-
heitsregierung wird nicht gebildet.“ Ein
Misstrauensantrag gegen einzelne Mi-
nister oder die gesamte Regierung
muss von mindestens fünf Abgeordne-
ten unterschrieben werden. Wird der
Antrag von mindestens 16 der 30 Ab-
geordneten in der Abstimmung unter-
stützt, führt er zum Rücktritt der Regie-
rung. Auch wenn sich der Misstrauens-
antrag nur gegen ein einzelnes Regie-
rungsmitglied richtet, werden alle Mi-
nister neu gewählt. Die Abgeordneten
haben das Recht, parlamentarische An-
fragen an Regierungsmitglieder zu
richten.

Gouvernor. Finnlands Regierung
entsendet einen Gouverneur für Åland.
Er wird von der Präsidentin Finnlands
im Einvernehmen mit dem Präsidenten
des åländischen Parlaments ernannt. Er
ist auch Vorsitzender der Ålandsdele-
gation und eröffnet die Parlamentsses-
sion. Seit 1970 entsendet Åland einen
Vertreter in den Nordischen Rat und
das Parlament wählt zwei Abgeordnete
zu Mitgliedern des Rats.

Innerhalb der Europäischen Union
hat Åland einen speziellen Status, fest-
geschrieben im Protokoll Nr. 2 des
Beitrittsvertrags, berichtet die Juristin
Alexandra Oksman vom Referat für
EU- und internationale Angelegenhei-
ten der Regierung Ålands. Das betrifft
die Demilitarisierung bzw. Neutralität,
das Heimatrecht und Bereiche im Steu-
errecht. Gemäß dem Protokoll steht
Åland außerhalb der Steuerunion.
Außerdem gibt es besondere Regeln
für den Kauf von Immobilien und im
Gewerberecht.

Die öffentliche Verwaltung besteht
aus einer zentralen Verwaltungsbehör-
de („Landskapsförwaltningen“) mit
sechs Abteilungen. Steuern, Zölle und
andere Gebühren werden von den fin-
nischen Behörden eingehoben; Åland

erhält dafür eine Ausgleichszahlung in
der Höhe von 0,45 Prozent des finni-
schen Staatsbudgets, das sind etwas
mehr als 160 Millionen Euro. Dazu
kommt eine Kompensationszahlung,
wenn das Aufkommen bei Einkom-
mens- und Vermögenssteuer in Åland
0,5 Prozent des Gesamtbetrags in Finn-
land übersteigt.

Seit 1954 hat Åland eine eigene
Flagge – ein rotgelbes Kreuz auf blau-
em Grund.

Bildung. Die Grundschulausbildung
dauert neun Jahre. In Åland gibt es 25
Schulen; viele von ihnen haben nur 20
bis 30 Schüler. Die kleinste Schule be-
suchen nur drei Kinder. Auf rund 3.000
Schüler kommen etwa 300 Lehrer und
200 sonstige Bedienstete. Unterrichts-
sprache ist Schwedisch; Englisch wird

ab der dritten Schulstufe unterrichtet.
Finnisch, Französisch und Deutsch
werden als Wahlfächer angeboten. „70
Prozent der Schüler lernen Finnisch als
erste Fremdsprache“, berichtet Yvonne
Eliasson vom åländischen Ministerium
für Unterricht und Kultur. 

„Zwischen Schülern und Lehrern
besteht ein freundschaftliches Verhält-
nis und die geringe Schülerzahl trägt
dazu bei, dass das Bildungsniveau
hoch ist“, betont Eliasson. Die Mittel-
schulausbildung absolvieren rund
1.000 Schüler pro Jahr. 750 weitere ge-
hen außerhalb Ålands in weiterführen-
de Schulen, meist in Schweden. In Ma-
riehamn gibt es eine Fachhochschule.
Die Schülerinnen und Schüler können
sich ihren Stundenplan selbst zusam-
menstellen. Es gibt obligatorische
Fächer wie Englisch und Mathematik
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Schule in Mariehamn: Maximal 24 Schüler in einer Unterrichtsgruppe.

Autonome Region
Die autonome, demilitarisierte Re-

gion Åland („Flussland“) am Eingang
zum Bottnischen Meerbusen besteht
aus 6.500 Inseln und Schären (kleine,
felsige Inseln). 90 Prozent der 26.650
Bewohner leben auf der åländischen
Hauptinsel, deren Ausmaß 70 Prozent
der Gesamtfläche der Region beträgt.
Politisches und wirtschaftliches Zen-
trum Ålands ist die 1861 gegründete
Hauptstadt Mariehamn, in der 10.600
Menschen leben – 40 Prozent aller
Bewohner der Region.

Åland ist in 16 Gemeinden unter-
teilt, alle vier Jahre gibt es Gemeinde-
ratswahlen. Die kleinste Gemeinde ist
die Schärengemeinde Sottunga mit ca.
130 Einwohnern.

Auf Åland gibt es rund 2.600 Wirt-
schaftsunternehmen, davon 700 land-
wirtschaftliche Betriebe. Schifffahrt
und Tourismus bilden die Hauptein-
nahmequellen. Mehr als 90 Prozent
der Haushalte haben einen Breitband-
Internetanschluss. Die Arbeitslosig-
keit ist gering und liegt unter zwei
Prozent.

www.ls.aland.fi

Å L A N D



und Wahlfächer. Gelernt wird in Grup-
pen, auch Klassen übergreifend. „In ei-
ner Unterrichtsgruppe sind maximal 24
Schüler“, erzählt Christina Söderlund
vom Ålands Lyceum in Mariehamn. 

„Wir haben ein sehr gutes Schulsys-
tem“, betont Regierungschef Nordlund.
Es gebe aber ein Problem. „Viele junge
Leute machen außerhalb Ålands beruf-
liche Karriere – in Schweden und Finn-
land“, sagt Nordlund: „Wir versuchen,
dieses Problem gering zu halten.“

Werner Sabitzer
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Casino in Mariehamn: Wichtige 
Einnahmen für das Staatsbudget.

Demilitarisierte Zone
Åland ist eine demilitarisierte

Zone. Auf den Inseln darf sich kein
Militär befinden. 1809 begannen
die Russen, in Bomarsund eine Fes-
tung zu bauen; sie sollte eine der
größten in Europa werden.
Während des Krimkriegs wurde die
Festung von französischen und
englischen Truppen belagert. Beim
Frieden von Paris 1856 wurde für
Åland die Demilitarisierung „für al-
le Zeiten“ ausgesprochen. 1921 be-
stätigte der Völkerbund das Verbot,
Festungen zu errichten, und er-
kannte Åland die Neutralität zu. Im
Friedensabkommen zwischen Russ-
land und Finnland 1940 wurde die
Demilitarisierung Ålands bestätigt;
ebenso 1947. Wer das Heimatrecht
Ålands besitzt, ist von der allge-
meinen Wehrpflicht befreit. Er
muss aber in Åland geboren oder
vor seinem 12. Lebensjahr dorthin
gezogen sein.

Å L A N D

PROTOKOLL: Montag, 21.30: Julia, 7 Jahre
Mehrere Stunden vermisst. Nach Suchaktion im Park aufgefunden. Vernehmung nicht
möglich. Zustand völlig verstört......
Gewalt gegen Kinder geht uns alle an!
Wissen Sie, dass in Österreich bereits jedes 3. bis 4. Mädchen und jeder 7. bis 8. Bub vor allem 
in der Altersgruppe zwischen 6 und 10 Jahren Opfer sexueller Übergriffe wird?

-unabhängiger Verein für
physisch, psychisch oder se-
xuell misshandelte Kinder
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